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Landratsamt Dillingen a.d.Donau 
Fachbereich Gesundheit 

09071 / 51 - 441 
hygiene@landratsamt.dillingen.de 
Mo. bis Fr. von 9:00 bis 12:00 Uhr 

Anzeige einer Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes für 
Legionellen gem. § 51 TrinkwV sowie der eingeleiteten Maßnahmen 

 

Betreiber einer Wasserversorgungsanlage (UsI) 
Antrag erfolgt als  Privatperson     Organisation 
Anrede 
 

 
Titel / Akademischer Grad 
 

 
Firmenname 
 

 
Vorname 
 

 
Nachname 
 

 
Adresse 
 

 
PLZ 
 

 
Ort 
 

 
Telefon 
 

 
E-Mail 
 

 
 

Untersuchtes / Betroffenes Objekt 
Name 
 

 
Adresse 
 

 
PLZ 
 

 
Ort 
 

 
Art des Objekts 
 

 Arbeitsstätte             Ferienwohnung      Gemeinschaftsunterkünfte nach § 36 IfSG 
 Hotel / Pension         Jugendherberge    Kindergarten                 Krankenhaus 
 Mehrparteienhaus    Pflegeheim             Reha-Einrichtung 

 

Untersuchungsstelle 
Labor 
 

 
Adresse 
 

 
PLZ 
 

 
Ort 
 

 
Telefon 
 

 
E-Mail 
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Anzeige(n) 
 
Bei Grund der Anzeige bitte angeben: Orientierende, Weitergehende oder Nachuntersuchung 
Grund der Anzeige (nur bei Werten > 100 KBE Legionellen / 100 ml) 
 

 
Datum der Probenentnahme 
 

 
Maximalwert 
 

 
Gesamtanzahl Proben 
 

 
Anzahl Proben mit > 100 KBE 
 

 
 

Grund der Anzeige (nur bei Werten > 100 KBE Legionellen / 100 ml) 
 

 
Datum der Probenentnahme 
 

 
Maximalwert 
 

 
Gesamtanzahl Proben 
 

 
Anzahl Proben mit > 100 KBE 
 

 
 

Grund der Anzeige (nur bei Werten > 100 KBE Legionellen / 100 ml) 
 

 
Datum der Probenentnahme 
 

 
Maximalwert 
 

 
Gesamtanzahl Proben 
 

 
Anzahl Proben mit > 100 KBE 
 

 
 

Grund der Anzeige (nur bei Werten > 100 KBE Legionellen / 100 ml) 
 

 
Datum der Probenentnahme 
 

 
Maximalwert 
 

 
Gesamtanzahl Proben 
 

 
Anzahl Proben mit > 100 KBE 
 

 
 

Grund der Anzeige (nur bei Werten > 100 KBE Legionellen / 100 ml) 
 

 
Datum der Probenentnahme 
 

 
Maximalwert 
 

 
Gesamtanzahl Proben 
 

 
Anzahl Proben mit > 100 KBE 
 

 
 

Ergriffene Maßnahmen gem. § 51 TrinkwV durch Betreiber 
Folgende Massnahmen wurden bereits unternommen 

 Verbraucher informiert 

 Mitteilung eingeleiteter Sofortmaßnahmen bei > 10.000 KBE/100ml an VERBRAUCHER 

 Mitteilung eingeleiteter Sofortmaßnahmen bei > 10.000 KBE/100ml an Gesundheitsamt 

 Mitteilung eingeleiteter Sofortmaßnahmen bei 100 KBE/100 ml im Hochrisikobereich an 
VERBRAUCHER 

 Mitteilung eingeleiteter Sofortmaßnahmen bei 100 KBE/100 ml im Hochrisikobereich an 
GESUNDHEITSAMT 

 keine 
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Welche Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet? 
 

 
 
 
Untersuchung zur Klärung der Ursachen 
 

 bereits durchgeführt    geplant    nicht gestartet 
Schriftliche Risikoabschätzung „Gefährdungsanalyse“ (gem. § 51 TrinkwV) 
 

 bereits durchgeführt    geplant    nicht gestartet 

 
Hinweis Art des Objektes/Trinkwasserinstallation 

 Gewerbliche Tätigkeit gem. § 2 Nr. 8 TrinkwV 

 Öffentliche Tätigkeit gem. § 2 Nr. 9 TrinkwV 

Sonstige Hinweise / Bemerkungen 
 

 
 
 

 
Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? 
 

 
 
 

 
Den ausgefüllten Fragebogen senden Sie bitte an: 
 
Landratsamt Dillingen a.d.Donau 
Fachbereich Gesundheit 
Große Allee 24 
89407 Dillingen a.d.Donau 
 


